
	CHECKLISTE: Umsetzung des Prinzips „Datenminimierung“

	Aspekt
	Hintergrund
	Geprüft und in Ordnung?

	Werden mit der Verarbeitung perso- nenbezogene Daten verarbeitet?
	Lassen Sie sich zu Anfang erläutern, ob überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sind Daten einer Person nicht zuordenbar, spielen die datenschutzrechtlichen Anforderungen keine Rolle. Das gilt gerade auch für die Grundprinzipien aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO.
	q Ja q Nein

	Welche personenbezo- genen Daten werden konkret verarbeitet?
	Eine Auflistung jeder personenbezogenen Information ist sinnvoll. So erhalten Sie nicht nur einen Überblick. Sie können auch leichter hinterfragen, warum gerade diese oder jene Information für die Verarbeitung von Bedeutung bzw. erforderlich ist.
	q Ja q Nein

	Sind für die Errei- chung des verfolgten Zwecks überhaupt personenbezogene Daten erforderlich?
	Klären Sie konkret, ob es nicht ohne bestimmte personenbezogene Daten geht. Eventuell reichen auch anonyme Daten. Lässt sich der verfolgte Zweck auch mit anonymen Informationen errei- chen, braucht man sich nicht lange mit Datenschutzaspekten aufzuhalten. Aber Vorsicht: Anonymität ist nur gegeben, wenn diese unumkehrbar, dauerhaft und auch nicht über Umwege ein Personenbezug herstellbar ist.
	q Ja q Nein

	Können pseudonyme Daten verarbeitet werden?
	Grundsätzlich sind auch pseudonyme Daten als personenbezogene Daten anzusehen. Allerdings ist das Arbeiten mit solchen Daten zumindest datenschutzfreundlicher. Je nach Szenario können pseudonyme wie anonyme Daten wirken. Das ist etwa der Fall, wenn Dritte nicht über Mittel ver- fügen, um einen Personenbezug herzustellen.
	q Ja q Nein

	Ist die Verarbeitung der personenbezoge- nen Daten wirklich auf das Minimum be- schränkt?
	Orientieren Sie sich immer an der Faustformel „So wenig wie möglich und nur so viel wie unbe- dingt erforderlich“. Diskutieren Sie mit den Kollegen, was passiert, wenn diese oder jene Infor- mation nicht zur Verfügung steht. Wird der verfolgte Zweck dennoch erreicht, ist die Information offensichtlich nicht erforderlich.
	q Ja q Nein

	Wird der Grundsatz schon bei der Konzep- tion einer Verarbei- tung berücksichtigt?
	Schon ganz am Anfang, sprich bei der Planung einer Verarbeitung, müssen die Grundprinzipien aus Art. 5 DSGVO berücksichtigt und eine wirksame Umsetzung vorgesehen werden (Art. 25 DSGVO). Das gilt auch für das Minimalprinzip und datenschutzfreundliche Voreinstellungen.
	q Ja q Nein

	Welche Rechtsgrund- lage soll die Verarbei- tung erlauben?
	Bei jeder Verarbeitung bedarf es einer Rechtsgrundlage. Gerne wird dabei auf ein „überwiegendes berechtigtes Interesse“ gesetzt. Hinterfragen Sie hier nicht nur die Erforderlichkeit. Lassen Sie sich konkret erläutern, warum die Interessenabwägung zugunsten des Unternehmens ausgefallen ist.
	q Ja q Nein

	Wie rechtfertigt man ein „Mehr“ an Informa- tionen?
	Soll mehr an personenbezogenen Daten verarbeitet werden als erforderlich, bleibt meist nur die Einwilligung des Betroffenen. Hier müssen die Anforderungen aus Art. 7, 8 und 4 Nr. 11 DSGVO beachtet werden. Bei Beschäftigten ist auch noch § 26 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz zu be- rücksichtigen.
	q Ja q Nein

	Wird das Minimal- prinzip auch bei Zugriffs- und Auswer- tungsmöglichkeiten angewendet?
	Achten Sie auf Erforderlichkeit auch im Hinblick auf Berechtigungen und Auswertungen. Weniger ist hier oft mehr, denn das reduziert auch Risiken, etwa hinsichtlich unbefugter Zugriffe.
	q Ja q Nein



